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§ 89e GOG Haftung für IT-Einsatz
 GOG - Gerichtsorganisationsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 01.08.2025

1. (1)Für die durch den Einsatz der Informations- und Kommunikationstechnik verursachten Schäden aus Fehlern

bei der Führung gerichtlicher Geschäfte einschließlich der Justizverwaltungsgeschäfte sowie der dafür

notwendigen Register und sonstigen Geschäftsbehelfe und der öffentlichen Register haftet der Bund. Die

Haftung ist ausgeschlossen, wenn der Schaden durch ein unabwendbares Ereignis verursacht wird, das weder

auf einem Fehler in der Beschaffenheit noch auf einem Versagen der Mittel der automationsunterstützten

Datenverarbeitung beruht. Im Übrigen ist das Amtshaftungsgesetz, BGBl. Nr. 20/1949, anzuwenden.

2. (2)Bei der elektronischen Übermittlung von Eingaben und Erledigungen haftet der Bund nach Abs. 1, sofern der

Fehler entstanden ist

1. 1.bei Daten, die an das Gericht übermittelt worden sind, ab ihrem Einlangen bei der Bundesrechenzentrum

GmbH;

2. 2.bei Daten, die vom Gericht zu übermitteln sind, bis zu ihrem Einlangen im Verfügungsbereich des

Empfängers.
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